
Versicherungsbestätigung Nr.: CZD00647
5 Stern Garantie

Kopie Verkäufer

Begünstigter / Fahrzeughalter






Bitte teilen Sie uns eine Adressänderung oder einen
Fahrzeughalterwechsel unter

www.quality1.ch/aenderungen mit.

Der Begünstigte erhält Garantieleistungen gemäss den als Anlage beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Bitte
prüfen Sie nach, ob die Angaben auf der Versicherungsbestätigung zutreffend sind und teilen Sie unserem Kundendienst etwaige
Änderungen unverzüglich mit.

Versichertes Fahrzeug

Marke & Modell: Mercedes-Benz AMG GT X290
Typengenehmigung: 1MQ715
Stamm-Nr.: 653.064.913
Chassis-Nr.: WDD2906891A004618

Hubraum: 3'982 ccm
Leistung: 639 PS / 470 kW
1. Inverkehrsetzung: 22.02.2019
KM-Stand bei Beginn: 110'000 km

Garantie

Garantie: 5 Stern Garantie
Garantieleistungen: Siehe AVB
Garantiedauer: 24 Monate / 40'000 km
Garantiebeginn: 31.03.2025
Garantieende: 30.03.2027 / 150'000 km


es gilt das zuerst Erreichte

Versicherungsnehmer

Pneu 2000 GmbH

Gewerbestrasse 7

9535 Wilen b. Wil

Versicherer und Risikoträger

Versicherer und Risikoträger ist die Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Die Quality1 AG,
Bannholzstrasse 12, 8608 Bubikon vermittelt die vorliegende Versicherung des Versicherers und erbringt zudem weitere
Dienstleistungen für den Versicherer, insbesondere im Bereich der Schadenregulierung. Für weiterführende Informationen wird auf
das Dokument "Vermittlerinformationen nach Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)" auf der Website der Quality1 AG verwiesen. Das
Unternehmen, welches die vorliegende Versicherungsbestätigung ausgestellt hat, ist der Versicherungsnehmer.

Quality1 AG Kundendienst Tel.: +41 55 254 30 00
Quality1 AG Schadendienst Tel.: +41 55 254 30 01
www.quality1.ch © by Quality1 AG
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Kundeninformation nach VVG
Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knapper Form
einen Überblick über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt
des Versicherungsvertrages (Art. 3 des Bundesgesetzes über den
Versicherungsvertrag, VVG). Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), der
Versicherungspolice/-bestätigung sowie aus den anwendbaren Gesetzen,
insbesondere aus dem VVG.
Für Versicherungsnehmer mit gewöhnlichem Aufenthalt oder Hauptverwaltung
im Fürstentum Liechtenstein gelten die zwingenden Bestimmungen des
liechtensteinischen Rechts. Für im Fürstentum Liechtenstein gelegene Risiken und
für Antragsteller mit gewöhnlichem Aufenthalt oder Hauptverwaltung im
Fürstentum Liechtenstein gilt die Informationspflicht des liechtensteinischen
Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VersVG). Hat die Gesellschaft die
liechtensteinische Informationspflicht verletzt, so ist der Antragsteller an den
Antrag nicht gebunden und der Versicherungsnehmer kann nach
Vertragsabschluss vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht erlischt
spätestens vier Wochen nach Zugang der Police einschliesslich einer Belehrung
über das Rücktrittsrecht.
Wer ist der Versicherer?
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG mit Sitz am Richtiplatz 1, 8304
Wallisellen, vorliegend Gesellschaft genannt. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach
schweizerischem Recht. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Bern.
Wer ist der Vermittler?
Quality1 AG, Bannholzstrasse 12 in 8608 Bubikon vermittelt die vorliegende
Versicherung der Gesellschaft und erbringt zudem weitere Dienstleistungen für
den Versicherer, insbesondere im Bereich der Schadenregulierung; für
weiterführende Informationen wird auf das Dokument „Informationen des
gebundenen Versicherungsvermittlers der Allianz Suisse Versicherungs-
Gesellschaft AG gemäss Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)“
verwiesen.
Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang des
Versicherungsschutzes?
Versichert sind die Reparaturkosten infolge technischen Defekts für die
Fahrzeugteile des auf der Versicherungspolice angegebenen Fahrzeugs im
Umfang gemäss AVB. Es handelt sich um eine Schadenversicherung.
Für wen gilt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz gilt für den jeweilig aktuellen Fahrzeughalter des auf der
Versicherungspolice eingetragenen Fahrzeugs.
Wie hoch ist die Prämie?
Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten Risiken, der
gewünschten Deckung und dem zu versichernden Fahrzeug ab.
Welche weiteren Pflichten hat der Fahrzeughalter?

Fahrzeugunterhalt: Der Fahrzeughalter muss die in den AVB festgehaltenen
Unterhaltsarbeiten durchführen lassen.
Versicherungsfall: Das versicherte Ereignis ist der Gesellschaft unverzüglich
und vor Reparaturbeginn zur Kostenfreigabe zu melden.
Sachverhaltsermittlung: Der Fahrzeughalter hat auf Verlangen der
Gesellschaft jede Auskunft über ihm bekannte Tatsachen zu erteilen, die zur
Ermittlung der Umstände, unter denen der Schadenfall eingetreten ist, oder
zur Feststellung von dessen Folgen dienlich sind.

Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Die Versicherung beginnt an dem Tag, der in der Versicherungspolice als
Versicherungsbeginn aufgeführt ist.
Wann und wie kann der Vertrag widerrufen werden?
Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss des Vertrags oder
die Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in einer anderen Form, die den
Nachweis durch Text ermöglicht, widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage
und beginnt, sobald der Versicherungsnehmer den Vertrag beantragt oder
angenommen hat. Die Frist ist eingehalten, wenn der Versicherungsnehmer am
letzten Tag der Widerrufsfrist seinen Widerruf der Gesellschaft mitteilt oder seine
Widerrufserklärung der Post übergibt. Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht bei
vorläufigen Deckungszusagen und Vereinbarungen mit einer Laufzeit von weniger
als einem Monat.
Welche zeitliche Geltung hat der Versicherungsschutz?
Die Versicherung erstreckt sich auf Ansprüche aus Schäden, die während der
Versicherungspolice/-bestätigung eintreten.
Wann endet der Versicherungsschutz?
Die Versicherung endet ohne weiteres nach dem Ablauf der festgelegten Laufzeit
(in Monaten und/oder Kilometer).

An welche Stellen können Beschwerden eingereicht werden?
Beschwerden können an das Beschwerdemanagement gerichtet werden unter
www.quality1.ch.
Als unabhängige Beschwerdestelle steht zudem zur Verfügung:

Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der SUVA, Postfach, 8024
Zürich.
Was macht die Gesellschaft mit den Daten des Versicherungsnehmers?
Die Gesellschaft bearbeitet die Personendaten des Versicherungsnehmers und
der versicherten Personen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben für
die folgenden Zwecke:

Im Rahmen des Abschlusses und der Durchführung des Vertrages (z.B.
Beratung und Betreuung, Risikobeurteilung);
zur Wahrung ihrer berechtigten Interessen oder derjenigen von Dritten (z.B.
Marketingzwecke);
aufgrund der Einwilligung des Versicherungsnehmers und der versicherten
Personen (z.B. bei der Verarbeitung von besonders schützenswerten
Personendaten); oder
aufgrund gesetzlicher Pflichten (z.B. Geldwäschereigesetz oder
Versicherungsaufsichtsrecht).

Die Gesellschaft gibt die Personendaten des Versicherungsnehmers und der
versicherten Personen nicht an unberechtigte Drittparteien weiter. Die
Mitarbeitenden der Gesellschaft haben nur auf diejenigen Daten Zugriff, die sie
zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Für die
Erbringung der Dienstleistungen ist die Gesellschaft u.U. auf die konzerninterne
und konzernexterne Weitergabe der Daten des Versicherungsnehmers
angewiesen.
Dazu gehören je nach Zweckbestimmung z.B. Konzerngesellschaften der Allianz
Gruppe, Vorversicherer, Rückversicherer und Kooperationspartner. Ferner muss
die Gesellschaft Personendaten des Versicherungsnehmers und der versicherten
Personen staatlichen Stellen (z.B. Behörde, Sozialversicherer, Gericht) offenlegen,
soweit sie gesetzlich dazu verpflichtet ist.
Die Gesellschaft verarbeitet und speichert die Personendaten des
Versicherungsnehmers und der versicherten Personen solange, wie sie gemäss
den gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen dazu verpflichtet ist.
Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen haben das Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung und Löschung ihrer
Personendaten.
Weitere Informationen sind in der Datenschutzerklärung der
Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy) zu finden.

Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Angaben. Weitere Angaben
ergeben sich aus den AVB sowie aus dem VVG.

Ausgabe 01.2022
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12. Garantieleistungen/Vergütung der Reparaturkosten

12.1. Bedingungen

Unter Berücksichtigung der folgenden Bestimmungen wird Ersatz geleistet für die
erforderlichen und tatsächlich angefallenen Reparaturkosten eines versicherten
Schadenfalls (gemäss Art. 2.).

a) Der Entscheid über Austausch, Ersatz oder Reparatur von defekten Teilen sowie die
Auszahlung eines wirtschaftlichen Totalschadens (siehe Art. 12.5.) obliegt der
Schadenabteilung.

b) Die Garantieleistungen beschränken sich auf den Wert einer Austauscheinheit
einschliesslich des Aus- und Einbaus.

c) Arbeitskosten: werden gemäss untenstehender Tabelle vergütet. Massgebend sind
die Richtzeiten des Herstellers.

Kilometerstand bei
Schadeneintritt

Kostenbeteiligung des
Begünstigten

Kostenbeteiligung
des Reparateurs

Kostenbeteiligung
der Q1

ab 0 km 0% 0% 100%

d) Materialkosten: werden gemäss untenstehender Tabelle vergütet. Massgebend sind
die offiziellen Bruttoverkaufspreise des Lieferanten. Q1 empfiehlt die Verwendung von
Originalteilen.

Kilometerstand bei
Schadeneintritt

Kostenbeteiligung des
Begünstigten

Kostenbeteiligung
des Reparateurs

Kostenbeteiligung
der Q1

ab 0 km 0% 10% 90%
ab 50'000 km 10% 10% 80%
ab 80'000 km 30% 10% 60%
ab 110'000 km 50% 10% 40%

e) Für jeden Schadenfall, bei welchem die Q1 Reparaturkosten erbringt, geht ein
Selbstbehalt von CHF 100.- zulasten des Begünstigten.

f) Reparaturkosten werden pro gedecktes Teil nur einmal innerhalb von 12 Monaten
vergütet. Massgebend sind die Daten der Schadenmeldungen (Reparaturdatum).

12.2. Schadenlimite

Die maximale Entschädigung beträgt CHF 12'000.- inkl. MwSt. pro Jahr. Jede
Überschreitung dieser Limite wird vollumfänglich und ausschliesslich vom
Begünstigten übernommen.

12.3. Beteiligungen des Begünstigten

Die Beteiligung des Begünstigten setzt sich zusammen aus der
Materialkostenbeteiligung (siehe Art. 12.1. lit. d)) und dem Selbstbehalt (siehe
Art. 12.1. lit. e)).

12.4. Maximale Entschädigung

Der Zeitwert (siehe Art. 12.5. lit. c)) des Fahrzeugs abzüglich des Wertes des
unreparierten Fahrzeugs (Restwert) ergibt die maximale Entschädigung (vorbehaltlich
Art. 12.2.). Sobald die maximale Entschädigung durch die Q1 ausbezahlt wurde, endet
die Versicherungsbestätigung vorzeitig und verliert ihre Gültigkeit.

12.5. Fahrzeugbewertung/Restwert (wirtschaftlicher Totalschaden)

a) Sind die totalen Reparaturkosten (bei mehreren, gleichzeitig auftretenden
Schadenfällen werden die Reparaturkosten kumuliert) höher als die maximale
Entschädigung (siehe Art. 12.4.), handelt es sich um einen wirtschaftlichen
Totalschaden.

b) Um die Höhe der Reparaturkosten zu berechnen, wird ein Gutachten erstellt. Das
Gutachten kann durch die Schadenabteilung oder durch einen durch diese
beauftragten Fahrzeugsachverständigen erstellt werden (die hierdurch anfallenden
Kosten gehen zulasten der Schadenabteilung).

c) Der Zeitwert wird ebenfalls durch die Schadenabteilung selbst oder durch einen durch
diese beauftragten Fahrzeugsachverständigen anhand der branchenüblichen
Bewertungsrichtlinien (VFFS) ermittelt.




